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 Veröffentlicht am 20.08.2008

Norm

ABGB §1162b

Rechtssatz

Dass die eine freie Dienstnehmerin nur Provisionseinkünfte, aber kein Fixgehalt bezogen hat, steht aber dem

Anspruch auf Kündigungsentschädigung nicht entgegen. Im Zweifel ist diese nach den zuletzt durchschnittlich

verdienten Provisionen zu bemessen.
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